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Bremerhaven, 28.03.2014


 


	[bookmark: Text3]Mitteilung Nr. MIT-            /2014  (wird von 00 eingetragen)

	zur Anfrage nach § 36 GOStVV 
[bookmark: Text6]der Gruppe
vom 
Thema:
	AF-      /2014
Bündnis 21 – PIRATEN
23.01.2014
Nachhilfeunterricht an Bremerhavener Schulen

	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja
	Anzahl Anlagen: 0






[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Aus vielfältigen Gründen gibt es einen stetig steigenden Bedarf an Nachhilfeunterricht für Schüler. Insbesondere durch häufigen Unterrichtsausfall aber auch aus anderen Gründen gilt dies gerade auch für Bremerhaven. Daher unsere Frage an den Magistrat:

1. Gibt es Nachhilfeangebote oder Beratungen für Nachhilfeangebote für die Schüler und Eltern an Bremerhavener Schulen seitens der Schule? Wenn Nein, warum nicht?
2. Sollte es Nachhilfeangebote an den Schulen selber geben werden diese durch eigenes Personal gegeben oder wird dafür externes Personal bzw. werden externe Firmen eingesetzt? In letzterem Fall in welchem Verhältnis Interne/Externe?
3. Sollte die Nachhilfe an den Schulen durch externes Personal gegeben werden, welche Kriterien und Richtlinien sind für diese Vergabe maßgebend? Wer entscheidet letzten Endes über die Vergabe?
4. Welche Kosten entstehen durch die Nachhilfeangebote und wer trägt zu welchem Anteil die Kosten?
5. Gibt es auch Angebote für kostenlose Nachhilfe an Bremerhavener Schulen durch Externe? Falls Ja, wurden diese Angebote angenommen oder abgelehnt, im Falle der Ablehnung mit welchen Begründungen?



[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:


1. Gibt es Nachhilfeangebote oder Beratungen für Nachhilfeangebote für die Schüler und Eltern an Bremerhavener Schulen seitens der Schule? Wenn Nein, warum nicht?

Das staatliche Schulwesen nimmt seinen Bildungsauftrag vollständig und umfassend  wahr. Daher sind  Nachhilfeangebote bzw. Beratungen dafür nicht vorgesehen. 


2. Sollte es Nachhilfeangebote an den Schulen selber geben werden diese durch eigenes Personal gegeben oder wird dafür externes Personal bzw. werden externe Firmen eingesetzt? In letzterem Fall in welchem Verhältnis Interne/Externe?

Es gibt keine Nachhilfeangebote. 

Einige Schulen bieten den Schülerinnen und Schülern an, sie bei der Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen.  Im  Rahmen  der  Ganztagsschulangebote  finden  z. B. zusätzlich Trainings-Kurse in den Hauptfächern und LRS-Kurse statt.

An  einigen  Schulen sind Eltern, Großeltern oder interessierte Bürger (z. B. Bürgerstiftung, Rotarier, Inner Wheel) im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit  als Schüler/innen-Paten bei der Erstellung von Hausaufgaben unterstützend tätig. Dieses Angebot gilt für Kinder, bei denen die Schule zu der Auffassung gekommen ist, dass die Erledigung der Hausaufgaben in der elterlichen Wohnung aus verschiedenen Gründen auf große Schwierigkeiten stößt. 

An Berufsbildenden Schulen gibt es ausbildungsbegleitende Hilfen, die Kosten werden durch die Agentur für Arbeit übernommen und Träger ist zurzeit Fachwerk e. V. . An einigen Schulen ist eine Hilfe von Schülern für Schüler organisiert.


3. Sollte die Nachhilfe an den Schulen durch externes Personal gegeben werden, welche Kriterien und Richtlinien sind für diese Vergabe maßgebend? Wer entscheidet letzten Endes über die Vergabe?

Es ist nicht Aufgabe der Schulen, Nachhilfe zu organisieren. Daher gibt es auch keine Kriterien und Richtlinien für eine Vergabe an Externe.


4. Welche Kosten entstehen durch die Nachhilfeangebote und wer trägt zu welchem Anteil die Kosten?

Siehe Antwort zu Frage 2.


5. Gibt es auch Angebote für kostenlose Nachhilfe an Bremerhavener Schulen durch Externe? Falls Ja, wurden diese Angebote angenommen oder abgelehnt, im Falle der Ablehnung mit welchen Begründungen?

Siehe Antwort zu Frage 2.




Grantz
Oberbürgermeister
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